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1. Protokoll der Öffentlichkeitsbeteiligung 

In § 47d BImSchG wird festgelegt: "Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. 

Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. Die 

Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es sind angemessene Fristen 

mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Beteiligung vorzusehen." Wie die 

Öffentlichkeitsbeteiligung abzulaufen hat, wird vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben und kann daher 

von der zuständigen Behörde festgelegt werden. 

Die Stadt Meckenheim hat die Öffentlichkeitsbeteiligung digital durchgeführt. Hierzu wurde ein 

Beteiligungsportal (https://beteiligung.nrw.de/portal/meckenheim/beteiligung/themen/1006027) erstellt, 

auf dem die Bürger über den Entwurf der Lärmaktionsplanung informiert wurden. Zusätzlich wurde der 

Entwurf der Lärmaktionsplanung auf der Internetseite der Stadt Meckenheim unter 

https://www.meckenheim.de/ veröffentlicht und im Rathaus der Stadt Meckenheim – Zimmer 1.39 (1. 

OG), Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim zur Einsichtnahme vorgehalten. Die Bürger hatten vom 

05.03.2024 bis zum 16.04.2024 die Möglichkeit, Stellungnahmen zur Lärmaktionsplanung über das 

Beteiligungsportal, per E-Mail oder postalisch einzureichen. 

2. Ergebnisse der 2. Beteiligungsphase 

Die eingegangenen Hinweise werden dokumentiert und in den Kontext der Lärmaktionsplanung 

eingeordnet. Hinweise, die die Lärmaktionsplanung nicht betreffen oder nicht umsetzbar sind werden 

nicht berücksichtigt.  

1.Eingabe der Öffentlichkeit: 

Zitat: “Die Lärmlage in Altendorf und Ersdorf an den Hauptstraßen ist oberhalb der angegebenen 

Höhen. Durch die engen Straßen wird der Schallpegel insbesondere in Ersdorf deutlich erhöht, was 

ggfs. Durch eine Temporeduzierung verbessert werden könnte. 

Die Hilberather Straße wird regelmäßig als Rennstrecke und für den landwirtschaftlichen und 

Schwerlast Verkehr verwendet, was ebenfalls zu einer Lärmbelastung führt.“ 

Einordnung in den Kontext der Lärmaktionsplanung: 

Die Ortsteile Ersdorf und Altendorf wurden in den strategischen Lärmkarten [1] nicht erfasst, da die 

Verkehrsmengen auf den Verkehrswegen den Schwellenwert von 3 Millionen Kfz/Jahr nicht 

erreichen. Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung [2] wurde die Geräuschbelastung durch 

Verkehrslärm in der Ortsdurchfahrt auf Wunsch der Stadt Meckenheim zusätzlich untersucht. Die in 

der Untersuchung ermittelten Beurteilungspegel liegen für die Tagzeit unter dem Auslösewert. Im 

Nachtzeitraum wird der Auslösewert überschritten. Eine Bewertung der Situation und 

Lärmminderungspotenziale sind in der Untersuchung der Lärmschwerpunkte enthalten. 

Landwirtschaftlicher und Schwerlastverkehr sind in der Berechnung der Beurteilungspegel, sofern sie 

in den Verkehrsdaten erfasst wurden, berücksichtigt. Vereinzelte Tempoüberschreitungen können in 

der Lärmaktionsplanung nicht berücksichtigt werden. 

  

https://www.meckenheim.de/
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3.1 DB InfraGO AG 

Stellungnahme: 

Zitat: “ Der Lärmaktionsplan in Verbindung mit der Lärmkartierung ist laut EBA „ein umweltpolitisches 

Planungsinstrument mit dem Ziel, die Belastung durch Umgebungslärm langfristig zu senken. Das 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ermittelt die Lärmsituation an den Haupteisenbahnstrecken des 

Bundes und wirkt an den Lärmaktionsplanungen der Ballungsräume mit. Die gesetzlichen 

Grundlagen für die Lärmaktionsplanung sind im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG §§ 47 

a-f) in Verbindung mit der europäischen Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) geregelt. 

[…] Bitte beachten Sie, dass sich an die Ergebnisse der Lärmkartierung keine unmittelbaren 

Rechtsfolgen knüpfen. Eine Vergleichbarkeit der Lärmindizes der Lärmkartierung mit den 

Grenzwerten der nationalen Vorschrift (16. BImSchV) ist nicht gegeben […].“ ¹ 

 

(¹vgl. 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktio

nsplanung_node.html, 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung

_node.html;jsessionid=6B0224E3191FAD1C5B11473CDAD7C3A5.live21323, zuletzt besucht 

11.12.2023 ) 

 

Die oben getroffene Aussage gilt auch für die Auslösewerte des Lärmsanierungsprogramms des 

Bundes. Die Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes ist als freiwilliges 

Förderprogramm ins Leben gerufen geworden, um die Anwohner:innen in Gebäuden an bereits 

bestehenden Schienen zu schützen. Ein Rechtsanspruch auf Schallschutz existiert hier nicht. 

Förderfähig sind dabei alle Gebäude, die bereits vor der letzten Änderung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) im Jahr 2015 gebaut wurden oder Teil eines bereits 

verabschiedeten Bebauungsplans waren (Stichtag 01.01.2015).  

 

Die Basis des Lärmsanierungsprogramms sind die Richtlinie für die Förderung von 

Lärmsanierungsmaßnahmen an Schienenwegen des Bundes sowie das Gesamtkonzept des 

Lärmsanierungsprogramms. Beide sind im Auftrag des Bundes entwickelt worden. Die 

Lärmsanierung ist somit unabhängig von der Lärmaktionsplanung des EBA und der Kommunen zu 

betrachten. Die Förderrichtlinie und das Gesamtkonzept sowie alle Anlagen zur Lärmsanierung 

erhalten Sie auf unserer Homepage oder auf den Seiten des Bundesministeriums für Digitales und 

Verkehr (BMDV).“ 

Einordnung in den Kontext der Lärmaktionsplanung: 

Für die Lärmaktionsplanung an bundeseigenen Schienenstrecken ist das EBA zuständig. 
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3.2 Landesbetrieb Straßen NRW 

Stellungnahme: 

Zitat: “ Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit u. st. Mail wurde über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan der Stadt Meckenheim 

informiert und um Stellungnahme gebeten. Zur Einsicht lagen die Berichte 23-08-02-V01 Auswertung 

der Lärmkartierung und 230802-V03 Schalltechnische Untersuchung, als Teile 1 und 2 des Entwurfes 

zum Lärmaktionsplan der Stadt Meckenheim, vor. 

 

Zu Bericht 23-08-02-V01: 

 

1) Im Bericht wird die L 158, in den Bereichen Rheinbacher Landstraße, Bonner Straße und 

Gundenauer Allee als Lärmverursacher benannt. Die L 158 liegt in der Baulast und damit 

Zuständigkeit von Straßen NRW.  

Im Bericht wird unter Punkt 5.1, als möglicher Ansatz zur Lärmminderung, eine Umverteilung des 

Verkehrs oder die Verringerung des Aufkommens an Schwerlastverkehr auf der L 158empfohlen. 

 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  

Um den vorgeschlagenen Ansatz zu verfolgen, wären straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen wie z. 

Bsp. Anordnungen von Durchfahrtsverboten, oder Geschwindigkeitsbeschränkungen erforderlich. 

Die Anordnung solcher Regelungen obliegt der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Diese wird 

den Baulastträger, im Falle der L 158 Straßen NRW, am Entscheidungsverfahren beteiligen. Der 

Baulastträger gibt dann, bezogen auf den Einzelfall, eine Stellungnahme ab bei der er die Funktion 

der Straße entsprechend ihrer Widmung im Blick zu halten hat. In diesem Zusammenhang ist auch 

zu bedenken, dass der widmungsrechtliche Zweck einer Landesstraße durch verkehrsrechtliche 

Anordnungen in Frage gestellt werden kann. Zudem kann durch eine Beschränkung des Verkehrs 

eine Verlagerung stattfinden, die eine Mehrbelastung an anderer Stelle hervorruft. 

 

2) Unter 4.6 des Berichtes, wird die Ausweisung s. g. ruhiger Gebiete geprüft bzw. 

vorgeschlagen. Die Belange von Straßen NRW sind betroffen durch die Vorschläge unter 4.6.1 und 

4.5.2.  

Unter 4.6.1 wird das Gebiet Altendorfer und Ersdorfer Wald als geeignet eingestuft. In diesem liegt 

die L 261 (Abschnitt 1.1) in der Baulast von Straße NRW.  

Unter 4.5.2 wird die Swistbachaue als ruhiges Gebiet vorgeschlagen. Hiervon ist die L 163 (Abschnitt 

3.1, Adendorfer Straße) in der Baulast von Straßen NRW betroffen. 

 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass bei der Lärmsanierung bzw. der Lärmvorsorge der Schutz eines 

„ruhigen Gebietes“ in Bezug auf die Zunahme von Lärmbeeinträchtigungen nicht vorgesehen ist. Das 

bedeutet, dass aus einer Steigerung der Lärmeinwirkungen auf die "ruhigen Gebiete", resultierend 
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aus der allgemeinen Verkehrsentwicklung auf den bestehenden Straßen, kein Anspruch auf 

zusätzlichen Lärmschutz nach den Kriterien der Lärmsanierung entsteht.  

 

3) Unter 4.6.1 wird als Maßnahmen empfohlen, eine weitere Steigerung der Verkehrsbelastung 

auf der L 261 zu unterbinden. Hierzu wird auf die Stellungnahme zu 1), bzgl. 

straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen, verwiesen. 

 

 

Zu Bericht 230802-V03: 

 

Im Bericht werden zu den einzelnen Lärmschwerpunkten Lärmminderungspotentiale genannt. Da die 

Maßnahmenvorschläge sich auf wiederkehrende Themenschwerpunkte beziehen, wird zu den 

Themenschwerpunkten Stellung genommen und nicht zu den einzelnen Lärmschwerpunkten. 

 

Zu folgenden Themenschwerpunkten aus den Punkten 4.5 bis 10.5 (Lärmschwerpunkte an L 158) 

wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Unter Sofortmaßnahmen: 

 

• Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

Nach den Grundsätzen der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung vor Lärm, kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutzgründen 

insbesondere in Betracht, wenn der Beurteilungspegel am Immissionsort die jeweiligen Richtwerte 

der v. g. Richtlinie überschreiten und der Pegel durch die Geschwindigkeitsbegrenzung um 

mindestens 3 dB(A) (Hörbarkeitsschwelle) gesenkt werden kann. Die Darstellungen der 

Lärmsituation in den Lärmkarten der Lärmaktionsplanung sind hierfür nicht ausreichend. Maßgebend 

ist hier die Berechnungsvorschrift nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS- 90. 

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Lärmschutz, liegen im Zuständigkeitsbereich der 

jeweiligen Anordnungsbehörde. Diese führt ein Verfahren nach § 45 der StVO durch, in welchem 

auch der Straßenbaulastträger beteiligt wird. Dieser gibt dann, bezogen auf den Einzelfall, eine 

Stellungnahme ab bei der er die Funktion der Straße entsprechend Widmung im Blick zu halten hat. 

 

• Regelmäßige Prüfung des Fahrbahnbestandes auf Fehlstellen und lockere Kanaldeckel 

Straßen NRW betreibt die Instandhaltung von Verkehrswegen in seiner Baulast, im Rahmen der ihm 

auferlegten Verkehrssicherungspflicht. Das beinhaltet auch die regelmäßige Streckenkontrolle. 

Entwässerungskanäle im Bereich von Ortsdurchfahrten gehören in der Regel der Kommune. Für 

klappernde oder beschädigte Schachtabdeckungen ist diese zuständig. 

 

Unter Mittelfristige Maßnahmen: 

 

• Aktiver Lärmschutz als Lärmschutzwand oder -wall 
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Bei Lärmschutz im Bestand handelt es sich um Lärmsanierung. Voraussetzungen für die Umsetzung 

von Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung, ist die rechnerisch nachgewiesene 

Überschreitung der Auslösewerte für Lärmsanierung durch die Beurteilungspegel am betrachteten 

Immissionsort. Die Berechnung erfolgt nach den nationalen Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen (RLS-19). Die errechneten Beurteilungspegel werden denen von Land NRW und Bund 

festgeschriebenen Auslösewerten für Lärmsanierung gegenübergestellt. Eine Überschreitung der 

Auslösewerte schafft die Handlungsgrundlage für Maßnahmen zur Lärmsanierung.  

Mit vorliegendem Bericht werden bereits Berechnungsergebnisse der Analyse nach RLS-19 zu den 

einzelnen Lärmschwerpunkten vorgelegt. Im Text werden auch bereits mögl. Pegeländerungen durch 

Lärmschutzwände beschrieben. Wenn die Stadt diese Vorschläge aufgreifen möchte, sollten die 

schalltechn. Berechnungen zu Analyse und Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen dem 

Straßenbaulastträger zur Verfügung gestellt werden, zur konkreten Einzelfallprüfung. Im Rahmen 

dieser Stellungnahme kann keine fundierte Beurteilung erfolgen. Ein Einvernehmen seitens des 

Straßenbaulastträger zu den Vorschlägen, kann deshalb zu diesem Zeitpunkt nicht vorausgesetzt 

werden. 

 

• Verstetigung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten mit Ampelsteuerung 

Vorschläge zu LSA Anpassungen sind im konkreten Einzelfall mit Straßen NRW abzustimmen und 

von diesem dann zu prüfen. 

 

Unter langfristige Maßnahmen: 

 

• Umfahrungen von Orten oder Ortsteilen 

Ortsumfahrungen, als Neubaumaßnahmen des Bundes oder des Landes NRW werden in die 

jeweiligen Bedarfspläne mit verschiedener Priorität aufgenommen, wenn sie verschiedenen 

politische Entscheidungsgremien passiert haben. Straßen NRW als Baulastträger kann selbst keine 

Neubauprojekte veranlassen. 

 

• Einbau einer lärmtechnisch optimierten Asphaltdeckschicht 

Sobald eine Deckensanierung in einem Straßenabschnitt ansteht, wird vom Straßenbaulastträger 

auch die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahrbahnoberflächen geprüft. Art und 

Umfang werden aber erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 

 

Zu folgenden Themenschwerpunkten aus den Punkten 11.3 bis 12.3 (ruhige Gebiete) wird wie folgt 

Stellung genommen: 

 

Unter Sofortmaßnahmen: 

 

• Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

Nach den Grundsätzen der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung vor Lärm, kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutzgründen 
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